
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Technische Assistentinnen und Assistenten sowie Chemotechnikerinnen 
und -techniker 
(Teil B Abschnitt XXVI der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

6 VII / 9. 
VII – 6 M. 

VIb  
EG 6 /  
EG 5 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tätigkeit 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung nach 
erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach Ablegung der 
staatlichen Prüfung sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 
 

 
Technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Aner-
kennung (z.B. chemisch-technische Assistentinnen und Assisten-
ten, physikalisch-technische Assistentinnen und Assistenten, 
landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechnikerinnen und -techniker mit ent-
sprechenden Tätigkeiten sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben. 
 

 

 VIb / 12. 
VII – 6 M. 

VIb  
EG 6 /  
EG 5 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatli-
cher Anerkennung bzw. nach Ablegung der staatlichen Prü-
fung, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, nach sechsmonatiger Ausübung dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

8 VIb / 11. 
VIb – 2 J. 

Vc  
EG 8 /  
EG 6 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen, sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vc / 13. 
VIb – 2 J. 

Vc  
EG 8 /  
EG 6 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe VIb Fallgruppe 11, sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben, nach zweijähriger 
Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

9a Vc / 12. 
Vc – 3 J. 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen und in nicht unerheblichem 
Umfange verantwortlichere Tätigkeiten verrichten, sowie 
Laboranten mit Abschlussprüfung, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, die zu mindestens einem Viertel 
verantwortlichere Tätigkeiten verrichten. 

 Vb / 13. 
Vc – 3 J. 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vc Fallgruppe 12 sowie Laboranten mit Ab-
schlußprüfung, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, nach 
dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 
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3 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9b Vb / 11. 
Vb - 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemische-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tätigkeit, 
die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 
technische Assistenten eingesetzt sind. 
 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die als Lehrkräfte an 

staatlich anerkannten Lehranstalten für technische Assis-
tentinnen und Assistenten eingesetzt sind. 

 

9b Vb / 12. 
Vb - 3 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
 
 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tätigkeit, 
die schwierige Aufgaben erfüllen, die ein besonders hohes 
Maß an Verantwortlichkeit erfordern. 
 
 
 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben 

erfüllen, die ein besonders hohes Maß an Verantwortlich-
keit erfordern. 
 

 IVb / 7. 
Vb - 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vb Fallgruppe 11 nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 
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4 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 IVb / 8. 
Vb - 3 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vb Fallgruppe 12 nach dreijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

 
weggefallener Aufstieg 

 

10 IVb / 6. 
IVb - 2 J. 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen mit entsprechender Tätigkeit, 
die als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 
technische Assistenten eingesetzt sind und deren Tätigkeit 
besondere Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tätigkeit 
besondere Kennt-nisse und Erfahrungen erfordert. 
 

 IVa / 7. 
IVb - 2 J. 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Technische Assistenten mit staatlicher Anerkennung (z.B. 
chemisch-technische Assistenten, physikalisch-technische 
Assistenten, landwirtschaftlich-technische Assistenten) und 
staatlich geprüfte Chemotechniker nach Nr. 7 der Bemerkung 
zu allen Vergütungsgruppen in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe IVb Fallgruppe 6 nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

 
weggefallener Aufstieg 

 

 


